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Heute

Die Schweiz hat mit einer Vielzahl von Län-
dern, unter anderem auch mit allen EU-
Staaten, ein Sozialversicherungsabkommen
abgeschlossen. Diese Sozialversicherungs-
abkommen sind grundsätzlich Abkommen
zwischen der Schweiz und jeweils einem an-
deren Staat, welche vor allem die Koordina-
tion dieser Sozialversicherungsunterstellung
zum Ziel hat. 

Zukunft

Das Abkommen zwischen der EU und der
Schweiz über die Personenfreizügigkeit, soll
nach Inkrafttreten auch einschneidende Ver-
änderung im Bereich der Sozialen Sicherheit
bringen. Am 21. Juni 1999 hat die Schweiz 
bereits die Ratifikationsurkunde dieser bila-

teralen Verträge in Brüssel hinterlegt, welche
ebenfalls bereits von den meisten Staaten ra-
tifiziert worden sind. Zu welchem Zeitpunkt
die bilateralen Verträge in Kraft treten, ist
nicht sicher, ob die Verträge dann auf den
nächst möglichen Termin, nämlich den 1. Ja-
nuar 2002 in Kraft treten werden, ist zudem
fragwürdig.

Nach Inkrafttreten der bilateralen Ver-
träge – was geschieht dann mit den Sozial-
versicherungsabkommen? Auch nach In-
krafttreten der bilateralen Verträge werden
die einzelnen Sozialversicherungsabkommen
weiterhin rechtskräftig sein. Unter Umstän-
den ist ein Versicherungszweig in den bilate-
ralen Verträgen nicht abgedeckt, jedoch im
entsprechenden Sozialversicherungsabkom-
men, so dass dann dieses zur Anwendung
kommt.

Was für ein Ziel haben diese bilateralen
Verträge im Rahmen der Sozialen Sicherheit?
Das Ziel ist die Koordination der verschie-
denen Sozialversicherungssysteme der EU-
Staaten und der Schweiz. Die Grundprinzi-
pien der Koordination sind insbesondere das
Prinzip der Gleichbehandlung von ausländi-
schen Unionsbürgern mit Inländern, das Er-
werbsortsprinzip, das Prinzip der Zusammen-
rechnung von Versicherungszeiten, das Pro-
Rata-Prinzip sowie das Prinzip des Leis-
tungsexports. An Hand dieser Grundprin-
zipien soll gewährleistet werden, dass keine
Person, welche zu Wohn- oder Arbeits-
zwecken in einen anderen europäischen Staat
umzieht, einen Teil ihrer Rechte und An-
sprüche im Sozialversicherungsbereich ver-
liert. 

Heute ist es durchaus möglich, dass trotz
Bestehen der Sozialversicherungsabkommen
der involvierten Staaten, es beim Wechsel der
Vorsorgesysteme dieser Staaten zu Verlusten
von Versicherungsansprüchen einer natür-
lichen Person kommen kann.

Was bedeuten diese Grundprinzipien im
einzelnen? Das Erwerbsortsprinzip bedeutet,

dass eine Person in der Regel dem Sozial-
versicherungssystem an ihrem Arbeitsort/
Erwerbsort zu unterstellen ist. Eine Person
kann grundsätzlich innerhalb des EU-
Raumes und der Schweiz zur gleichen Zeit
nur immer einem Sozialversicherungssystem
unterstellt sein. Problematisch wird es bei
Personen, welche in mehreren Staaten eine
Erwerbstätigkeit ausüben.

Mit dem Zusammenrechnungsprinzip der
Versicherungszeiten soll verhindert werden,
dass Personen welche in mehreren EU-Staa-
ten und der Schweiz Versicherungszeiten hin-
terlegt haben, schlechter gestellt werden als
Personen, welche nur in einem dieser Staaten
Versicherungszeiten (bspw. keine Beitrags-
lücken) hinterlegt haben. Dies wirkt sich vor
allem bei der Berechnung von Leistungen
(bspw. AHV-Renten) aus.

Das Pro-Rata-Prinzip bedeutet, dass eine
Person welche in mehreren Staaten Versiche-
rungszeiten hinterlegt hat,von jedem Staat im
Leistungsbereich einen Teilanspruch (bspw.
Teilrente) erhält.

Das Leistungsexportprinzip hat zur Folge,
dass grundsätzlich jeder Sozialanspruch
bspw. AHV-Rente nicht nur in dem Staat zur
Auszahlung kommen muss, in welchem er 
erwirtschaftet worden ist, sondern auch in 
einem anderen EU-Staat zur Auszahlung 
gelangen kann. Hierzu ist zu beachten, dass
es einige Ausnahmen gibt wie bspw. die 
Sozialhilfe, Sach-, Familienleistungen.

Nach Betrachtung der Grundprinzipien
der Koordination der Sozialversicherungs-
systeme der EU-Staaten und der Schweiz 
ist ersichtlich, dass diese nicht eine totale
Harmonisierung zum Ziele haben.

Welche Auswirkungen haben nun grund-
sätzlich die bilateralen Verträge auf die ein-
zelnen Sozialversicherungszweige? Auf die
wesentlichen Sozialversicherungsbereiche in
der Schweiz soll im nachfolgenden nun ein-
gegangen werden.
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AHV/IV

Grundsätzlich gilt wie bereits erwähnt das 
Erwerbsortsprinzip. Eine Ausnahme besteht
bei Entsendungen von Arbeitnehmern im 
EU-Raum und der Schweiz. Beispielsweise
kann ein Schweizer Arbeitnehmer, welcher
von seinem Arbeitgeber zu Erwerbszwecken
nach Deutschland entsandt wird, unter Um-
ständen für maximal noch 24 Monate der
Schweizerischen Sozialversicherungspflicht
unterstellt bleiben. Nach Ablauf der 24 Mo-
nate muss der Arbeitnehmer allerdings sich
der Deutschen Sozialversicherungspflicht
unterstellen.

Diese Frist von 24 Monaten wird bei Ent-
sendungen von Arbeitnehmer innerhalb dem
EU-Raum bereits so angewandt. Aus Schwei-
zer Sicht will man jedoch versuchen diese 
24 Monate auf die Weiterführungszeiträume
(bis max. 6 Jahre), welche man aus der An-
wendungspraxis solcher Fälle bei den Sozial-
versicherungsabkommen kennt, auszudeh-
nen.

Bei der AHV/IV-Rentenberechnung wer-
den auch die EU-Versicherungszeiten mit-
berücksichtigt. Dies bedeutet Personen, wel-
che in mehreren Staaten Sozialversiche-
rungsbeiträge geleistet haben, erhalten im

Rentenalter von allen diesen Staaten eine
gemäss dem Zusammenrechnungsprinzip
und Pro-Rata-Prinzip berechnete Teilrente.

Freiwillige AHV

Eine Änderung  in diesem Bereich ist bereits
per 31.März 2001 eingetreten, obwohl die bi-
lateralen Abkommen noch nicht in Kraft sind.
Nur bis zum 31.März 2001 konnten sich Aus-
landsschweizer, welche sich in einem EU-
Staat aufhielten, der freiwilligen AHV mit
einem erhöhten Beitragssatz von 9,8 % bei-
treten. Personen, welche dieser freiwilligen
AHV vor diesem Termin beigetreten sind,
können dieser freiwilligen AHV nur noch
Beiträge bis zum 31. März 2007 einbezahlen.
Eine Ausnahme besteht für den Personen-
kreis, welcher älter als 50 Jahre ist. Dieser 
Personenkreis kann bis zum gesetzlichen
Pensionsalter weiter Beiträge in die frei-
willige AHVeinbezahlen. Eine weitere Neue-
rung in diesem Bereich ist, dass Beitrags-
zahlungen in die freiwillige AHV nicht nur
für Auslandschweizer, sondern auch für 
EU-Bürger möglich sind. 

Arbeitslosenversicherung

Nach Inkrafttreten der bilateralen Verträge
gilt, dass zur Beurteilung des Anspruchs auf
Arbeitslosenunterstützung auch die Beschäf-
tigungszeiten, welche in einem EU-Mitglied-
staat zurückgelegt worden sind, mitberück-
sichtigt werden müssen. Zudem wird es
möglich sein sich während maximal drei 
Monaten in einem anderen EU-Mitgliedstaat
um Arbeit zu bemühen, sofern man sich in
diesem Staat der Arbeitsvermittlung zur Ver-
fügung stellt und dort die Kontrollvorschrif-
ten erfüllt.

Berufliche Vorsorge

Dieser Versicherungszweig ist nur am Rande
von den Koordinationsvorschriften betroffen.
Im obligatorischen Bereich der beruflichen
Vorsorge wird es bei Wohnsitz in einem 
anderen EU-Staat nach Ablauf einer Über-
gangsfrist von fünf Jahren nicht mehr mög-
lich sein, eine Auszahlung des Pensions-
kassenguthabens zu erhalten.

Krankenversicherung

Zur Zeit sind nur Personen mit Wohnsitz oder
Aufenthalt in der Schweiz in der schweize-
rischen Krankenversicherung versicherungs-
pflichtig. Aufgrund der bilateralen Abkom-
men werden nun grundsätzlich auch EU-
Staatsangehörige und Schweizer Bürger ver-
sicherungspflichtig, sofern sie in einem an-
deren EU-Staat wohnen und in der Schweiz
erwerbstätig sind.
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